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Truppmann-AusbildungTruppmann-Ausbildung

Die rechtliche Grundlage als Basis für die Durchführung eines
Brandsicherheitsdienstes bildet das

Hessische Gesetz über denHessische Gesetz über den
Brandschutz, die AllgemeineBrandschutz, die Allgemeine

Hilfe und denHilfe und den
Katastrophenschutz (HBKG)Katastrophenschutz (HBKG)
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Im § 17 des HBKG werden die
Rahmenbedingungen des BSD geregelt.

Dabei regelt die Absätze:

• Wann ein Brandsicherheitsdienst angeordnet werden kann.

• Wer den Brandsicherheitsdienst durchführen muß (kann).

• Dass der Brandsicherheitsdienst gebührenpflichtig ist.
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5. Brandsicherheitsdienst

Truppmann-AusbildungTruppmann-Ausbildung

Brandsicherheitsdienst (BSD) ist eine Pflichtaufgabe
der Gemeinde.

Die Gemeinde entscheidet ob ein Brandsicherheits-
dienst durchgeführt wird.

Der Leiter der Feuerwehr entscheidet wie ein
Brandsicherheitsdienst durchgeführt wird.
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Der Brandsicherheitsdienst muss aus mindestens 2
Feuerwehrleuten bestehen

Diese müssen Mitglieder der Einsatzabteilung einer
öffentlichen Feuerwehr oder Werkfeuerwehr sein.

Der Wachhabende soll Gruppenführer sein, der
Wachposten muss min. die Grundausbildung haben
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Truppmann-AusbildungTruppmann-Ausbildung

Der Leiter der Feuerwehr legt fest:

die Stärke und Dienstkleidung des BSD

die Ausrüstung

den Dienstbeginn bzw. das Dienstende und
erforderlichenfalls die Ablösung

besondere Pflichten und Aufgaben des BSD

die Person des Wachhabenden bzw. der Wachposten

Dienstanweisungen und Wachbücher, insbesondere bei
sich wiederholenden Veranstaltungen
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Pflichten und Aufgaben vor der Veranstaltung

Dienstaufnahme vor Einlass der Besucher, jedoch min. 30
Minuten vor Beginn der Veranstaltung.

Wachhabender stellt die Vollzähligkeit der Wachmannschaft
fest, prüft die Nachrichtenverbindung zur Brandmeldestelle
(Leitstelle oder Feuerwache).

Alle Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung wie Funk,
Brandmelder, Telefon prüfen.

Die Vollständigkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der
Ausrüstung prüfen.
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Truppmann-AusbildungTruppmann-Ausbildung

Pflichten und Aufgaben vor der Veranstaltung

Beim Veranstalter bzw. dessen Beauftragten melden und ggf.
gemeinsame Funktionsprüfung von Sicherheitseinrichtungen
durchführen.

Gegebenenfalls Absprache zwischen dem Wachhabenden und
den Sicherheitsdiensten anderer Organisationen treffen.

Rundgang durch den Kontrollbereich durchführen.

Der Wachhabende weist die Wachposten in ihre Aufgaben-
bereiche ein.

Bei bestimmten Veranstaltungen (z.B. Zirkusveranstaltung)
evtl. Schlauchleitung aufbauen.
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Kontrollgang im Wachbereich (1)

Bei einem vor Veranstaltungsbeginn durchzuführenden Rundgang im
gesamten Wachbereich ist besonders darauf zu achten, dass

die Verkehrswege und Aufstellflächen für Lösch- und
Rettungsfahrzeuge freigehalten und passierbar sind,

die Rettungs- und Angriffswege frei sind,

die Rettungswege in der erforderlichen Breite freigehalten,
sicher benutzbar und beleuchtet sind,

die Notausgänge nicht verschlossen, benutzbar in voller
Breite, leicht von innen zu öffnen und die Sicherheitsbe-
leuchtung eingeschaltet (Dauerbetrieb) ist.
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Truppmann-AusbildungTruppmann-Ausbildung

Kontrollgang im Wachbereich (2)

Automatisch auslösende Tür-Feststellvorrichtungen für
Notausgänge funktionstüchtig sind,

die Feuerschutz- und Rauchabschlüsse – sofern sie nicht durch
Rauchmelder gesteuert sind – geschlossen sind,

die Kleinlöschgeräte und Wandhydranten vorhanden, zu-
gänglich und betriebsbereit sind,

die Sicherheitseinrichtungen (Schutzvorhang, Löschanlagen,
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Alarmierungseinrich-tungen)
betriebsbereit sind

.... insbesondere darauf zu achten, dass
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Kontrollgang im Wachbereich (3)

Sicherheitsvorkehrungen für feuergefährliche Handlungen
(Aschenbecher, Löscheimer, sand- bzw. wassergefüllte
Behälter) getroffen sind,

Bedienungseinrichtungen von sicherheitstechnischen Ein-
richtungen zugänglich und betriebsbereit sind,

die zugewiesenen Postenstände für die Kontrolle des zuge-
wiesenen Wachbereiches so angeordnet sind, dass sie
Übersicht (z.B. über Szenenfläche) geben.

.... insbesondere darauf zu achten, dass
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Pflichten und Aufgaben während der Veranstaltung

höflich und verbindlich gegenüber dem Veranstalter und dem
Personal verhalten

Postenplätze einnehmen und nicht ohne Kenntnis des Wach-
habenden verlassen

auf die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen achten

Während der Pausen muss ein Posten den Bereich weiterhin
überwachen

eventuell Kontrollgänge durchführen

die Veranstaltung nur bei unmittelbarer Gefahr stören
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5. Brandsicherheitsdienst

Truppmann-AusbildungTruppmann-Ausbildung

Pflichten und Aufgaben während der Veranstaltung

Rundgänge durchführen

min. 2 Posten müssen an einem festgelegten Platz ständig
erreichbar sein

bei Messen und Märkten zusätzlich
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Pflichten und Aufgaben nach Ende der Veranstaltung

BSD erst beenden, wenn alle Besucher die Veranstaltung
verlassen haben, bzw. eine besondere Gefährdung aufgrund
der geringen Personenzahl nicht mehr gegeben ist

Ein abschließender Kontrollgang ist durchzuführen

Nach Abschluss der Kohntrollgänge ist dem Wachhabenden
der ordnungsgemäße zustand der Wachbereiche zu melden

Der Wachhabende meldet sich beim Beauftragten des Ver-
anstalters und bei der zuständigen Brandmeldestelle ab

Der Wachhabende hat einen Wachbericht zu erstellen
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Maßnahmen bei einem Brand oder sonstigen Gefahren

Außerhalb der Versammlungsstätte

Brandmeldestelle informieren

Erkundung und Prüfung der Auswirkung auf die Versamm-
lungsstätte durch den Wachhabenden und evtl. Beseitigung
der Gefahr

Übrige Mitglieder des BSD bleiben in der Versammlungsstätte
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Truppmann-AusbildungTruppmann-Ausbildung

Maßnahmen bei einem Brand oder sonstigen Gefahren

Innerhalb der Versammlungsstätte

zuständige Brandmeldestelle informieren

Erkundung und Brandbekämpfung

Lösch- und Sicherheitseinrichtungen auslösen

Einweisung der anrückenden Einsatzkräfte
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